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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 

Ausgangslage  

Planung 1995/97 

Die Abfallplanung des Kantons Obwalden [1] wurde letztmals 1995/97 überarbeitet 

und aktualisiert.  

Anpassungsbedarf Die schweizerische Abfallwirtschaft und die gesetzlichen Bestimmungen haben sich 

seither verändert. Das Umweltschutzgesetz (USG) [4] und die Technische Verord-

nung über Abfälle (TVA) [5] wurden mehrmals angepasst. So besteht beispielsweise 

seit dem Jahr 2000 das Deponieverbot für brennbare Abfälle. In den nächsten Jah-

ren wird auch eine umfassende Revision der TVA erfolgen. 

Die Anlagen zur Behandlung und Entsorgung der Abfälle sind vielfach nicht mehr 

dieselben wie 1995/97 zudem stehen auch neue Anlagen zur Verfügung. Da die Ab-

fallwirtschaft in weiten Teilen marktwirtschaftlich organisiert ist, sind die Abfallströme 

und Entsorgungswege einem laufenden Wandel unterworfen. Die Entsorgungswege 

haben sich aber gut eingespielt, der Kenntnisstand ist bei den meisten Beteiligten 

hoch. 

 

1.2 Zielsetzung 

allgemeines Ziel Die Abfallplanung 2011-2020 liefert den kantonalen Behörden die Entscheidungs-

grundlagen für die Entsorgung der Abfälle für die Zeitspanne ab 2011. 

Teilziele Die vorliegende Abfallplanung hat folgende Teilziele zu erfüllen: 

 Erfüllen der sachlichen Anforderungen an die Abfallplanung (Nachhaltigkeit, Ent-

sorgungssicherheit, Kosteneffizienz usw.) 

 Erfüllen der gesetzlichen Anforderungen (USG, TVA) 

 Aktuelle Übersicht über die wesentlichen Abfallströme und Entsorgungswege in 

Obwalden 

 Konzept für die jährlich zu erstellende Abfallstatistik gemäss Bundesvorgaben 

 Standortbestimmung / Wertung der gegenwärtigen Situation 

 Langfristige Ausrichtung (Strategie), zukünftige Entsorgungsorganisation 

 Massnahmen zu deren Umsetzung 

 Erfolgskontrolle früherer Planungen 

 

1.3 Ziele der schweizerischen Abfallwirtschaft 

Abfallkonzept für die 

Schweiz 

Im "Abfallkonzept für die Schweiz" [2] wurde auf Bundesebene folgende Strategie 

festgelegt: 

 Vermeiden von Abfällen an der Quelle 

 Vermindern von Schadstoffen in der Produktion von und in Gütern 

 Vermindern der Abfälle durch eine verbesserte Verwertung 

 Entlastung der Umwelt durch umweltverträgliche Behandlung der verbleibenden 

Abfälle 
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neue Strategie Mit dem Bericht des Bundesamts für Umwelt "Nachhaltige Rohstoffnutzung und Ab-

fallentsorgung – Grundlagen für die Gestaltung der zukünftigen Politik des Bundes" 

[3] aus dem Jahr 2006 wird die Strategie wie folgt neu formuliert: 
 

Ziel 1: Die Schweiz leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung nicht erneuerba-

rer und erneuerbarer Rohstoffe. Damit sollen die Umweltbelastungen verrin-

gert und der Rohstoffverbrauch reduziert werden. 

Ziel 2: Die Abfallentsorgung muss umweltverträglich sein. Die Schadstoffemissio-

nen in die Umwelt sind dort, wo dies technisch möglich und wirtschaftlich 

tragbar ist, weiter zu senken. 

Ziel 3:  Die Entsorgungssicherheit muss gewährleistet sein. 

Ziel 4:  Alle Bestrebungen zur Erreichung der ökologischen Zielsetzungen einer 

nachhaltigen Rohstoffnutzung und Abfallentsorgung tragen auch den wirt-

schaftlichen und den gesellschaftlichen bzw. sozialen Erfordernissen einer 

nachhaltigen Entwicklung Rechnung. 

 Diese Ziele sollen bei der bevorstehenden Revision der TVA konkretisiert werden. 

 

1.4 Zuständigkeiten auf kantonaler Ebene  

Kantonale  

gesetzliche Grundlage 

Die Zuständigkeiten des Kantons und der Gemeinden sind in der Vollziehungsver-

ordnung zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (Kantonale Umweltschutzver-

ordnung) vom 16. März 2006 [6] geregelt.  

Abfallplanung Gemäss USG und TVA sind die Kantone verpflichtet, eine Abfallplanung zu erstellen. 

Es sollen der Bedarf an Abfallanlagen ermittelt und deren Standorte festgelegt wer-

den. Die Kantone sind verpflichtet, bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung 

zusammenzuarbeiten, um beispielsweise Überkapazitäten zu vermeiden. 

 

Richtplanung Die Koordinationsaufgaben des Kantons sind in der Richtplanung festgelegt (siehe 

Kapitel 1.6). 

Amt für Landwirtschaft 

und Umwelt 

Das Amt für Landwirtschaft und Umwelt ist die kantonale Abfallfachstelle. Ihr bzw. 

dem Departement obliegen folgende Aufgaben: 

 Vollzug der Umweltgesetzgebung generell 

 Erarbeitung der Abfall- und Deponieplanung 

 Koordination der Abfallanlagen (insbesondere mit den Kantonen der ZCH und 

dem Aargau) 

 Bewilligung der Abfallanlagen 

 Vollzug der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) 

 Führen des Abfallverzeichnisses (Abfallstatistiken) 

 Allgemeine Kontrollbehörde in Sachen Abfälle 

 Beratung und fachtechnische Unterstützung der mit dem Vollzug der Umweltge-

setzgebung beauftragten Behörden und Privaten 

 Information der Öffentlichkeit im kantonalen Zuständigkeitsbereich 
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Laboratorium der 

Urkantone 

Das Laboratorium der Urkantone (Kantonschemiker) erfüllt folgende Aufgaben: 

 Entsorgung der Gift- und Sonderabfälle aus Haushalten (Sammelstellen, Gift-

sammlung) 

 Bewilligung, Überwachung und Kontrolle der Verwertungswege von tierischen 

Nebenprodukten sowie von Küchen- und Speiseabfällen als Tierfutter 

 Überwachungsaufgaben im chemisch-analytischen Bereich 

 

Gemeinden 

 

www.entsorgung-

ow.ch 

 

Die Gemeinden des Kantons sind zuständig für die Sammlung und Entsorgung der 

Siedlungsabfälle. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie sich im Entsorgungs-

zweckverband Obwalden (EZV OW) zusammengeschlossen. 

Die Aufgaben des EZV OW werden durch die Geschäftsstelle ausgeführt. Grundlage 

bilden die Verbandsstatuten vom 14.4.2004 und das Abfallreglement vom 19.8.2008. 

Die Statuten werden gegenwärtig überarbeitet und am 30.6.2011 der ordentlichen 

Delegiertenversammlung zur Genehmigung unterbreitet. Darin sind die Aufgaben mit 

Rechten und Pflichten der Verbandsgemeinden und der Organe bestimmt. Der EZV 

OW schliesst Verträge mit den Verwertungs- und Transportunternehmen ab. 

private Unternehmen Die Trennung, Sortierung, Verwertung und Ablagerung der Bauabfälle erfolgt auf 

privatwirtschaftlicher Basis. Die Bauschuttsortierung und der Betrieb von Bauschutt-

sortieranlagen werden durch private Unternehmen betrieben. Ebenso liegen der Bau 

und Betrieb von Deponien für Inertstoffe und für unverschmutzten Aushub in privater 

Hand.  

Die Sammlung und Behandlung der Sonder- und Spezialabfälle, für die ein Entsor-

gungssystem des Handels vorgeschrieben ist, erfolgt ebenfalls auf privatwirtschaftli-

cher Basis.  

Im Kanton bestehen Entsorgungsbetriebe die, gestützt auf Bewilligungen des Kan-

tons, Sonder- und Spezialabfälle entgegennehmen und der Entsorgung zuführen. 

1.5 Grundsätze der TVA für die Abfallplanung 

 Die TVA legt für die Abfallplanung der Kantone im Art. 16 Abs. 3 folgende Grundsät-

ze fest: 

 Abfälle sollen soweit wie möglich verwertet werden, wenn dadurch die Umwelt 

weniger belastet wird als durch die Beseitigung und Neuproduktion. 

 Nicht verwertete Abfälle sollen soweit wie möglich so behandelt werden, dass sie 

auf Inert- oder Reststoffdeponien abgelagert werden dürfen. 

 Siedlungsabfälle, Klärschlamm, brennbare Anteile von Bauabfällen und andere 

brennbare Abfälle, die nicht verwertet werden, sollen verbrannt werden. 

 Unverschmutztes Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial soll für Rekultivierun-

gen verwertet werden. 

 Der Transport der Abfälle soll mit der Bahn erfolgen, wenn dies wirtschaftlich 

tragbar ist und die Umwelt dadurch weniger belastet wird als durch andere Trans-

portmittel. 
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1.6 Richtplanung 

Richtplantext 106  

"Siedlungsabfälle" 

 

Auszug aus der Richtplanung Kanton Obwalden 2006 – 2020 (Richtplantext 106): 

"Der Kanton sorgt in Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen dafür, dass Sied-

lungsabfälle geordnet entsorgt werden können. Bei Bedarf stellt er den dafür not-

wendigen Raum durch planungsrechtliche Massnahmen sicher." 

 

Der erläuternde Text dazu lautet: 

"Die Kantone erstellen in gegenseitiger Zusammenarbeit Abfallplanungen, ermitteln 

den Bedarf an Abfallanlagen und legen deren Standorte fest. 

Für Siedlungsabfälle gilt ein Ablagerungsverbot. Ihre Entsorgung obliegt den Ge-

meinden (Zweckverband). Ergänzend dazu sind Industrie- und Gewerbebetriebe 

für die Entsorgung ihrer sortenreinen Betriebsabfälle selber verantwortlich. Recyc-

ling- und Entsorgungsbetriebe gibt es im Kanton Obwalden für diverse Abfallarten. 

Für Siedlungs- und Spezialabfälle sind die Wege zur sachgerechten Entsorgung 

geregelt (inkl. Klärschlamm). Für Inertstoffe sind unter Berücksichtigung ausserkan-

tonaler Angebote die notwendigen Deponien für das Kantonsgebiet zu koordinieren 

und planungsrechtlich abzusichern." 

 

Richtplantext 105,  

"Deponiestandorte" 

Der Richtplantext 105 zum Thema "Deponiestandorte" lautet:  

"Die Gemeinden stellen in Zusammenarbeit mit dem Kanton sicher, dass bei ausge-

wiesenem Bedarf für die in der Richtplankarte bezeichneten Standorte für Inertstoff-

deponien die entsprechenden Nutzungszonen ausgeschieden werden. Bewilligte 

Deponien müssen für alle zu gleichen Bedingungen zugänglich sein. Bewilligungen 

werden gleichzeitig für höchstens zwei Standorte im Sarneraatal und für einen 

Standort in Engelberg erteilt. Für den Umgang mit überschüssigem Aushub erlässt 

der Kanton Richtlinien." 

Deponiekonzept Grundlage für die Richtplanmassnahme 105 "Inertstoffdeponien" ist das kantonale 

Abbau- und Deponiekonzept [9]. Dieses wird voraussichtlich überarbeitet werden. 

 

Weitere Angaben zum Thema Deponien: siehe Kapitel 3.8. 
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1.7 Erfolgskontrolle der Abfallplanung 1995/97 

 

 

Zusammenfassung der 

wichtigsten Ergebnis-

se der Erfolgskontrolle 

 

Die Erfolgskontrolle der Abfallplanung 1995/97 hat für die hauptsächlichen Mass-

nahmen folgendes Resultat: 

  

Ziel Erfolgskontrolle 

Verträge mit ausserkantonalen Anlagebetreibern zur Sicherung 

von Verbrennungskapazitäten 
erledigt 

Intensivierung bzw. Einführung von Papier- und Karton-

sammlungen 
 erledigt 

Vermehrte separate Erfassung und angepasste Entsorgung für 

Abfälle aus Industrie und Gewerbe 
 erledigt 

Rücknahmepflicht für Problemabfälle, vorgezogene 

Entsorgungsgebühren 
 erledigt 

Verhandlungen über Verträge mit ausserkantonalen 

Anlagenbetreibern zu Klärschlammverbrennung 
 erledigt 

Verbrennen von Klärschlamm in ausserkantonalen Anlagen  erledigt 

Prüfung der Varianten Containergewichtsgebühr, Sackgebühr 

oder andere verursachergerechte Gebühr 
 erledigt 

Einführung von verursachergerechten Gebühren, ev. mit 

zusätzlicher pauschaler Grundgebühr 
 erledigt 

 

  

Beurteilung 

 

Die Ziele der Planung 1995/97 wurden umgesetzt und erreicht. Es verbleiben noch 

kleinere Optimierungsmassnahmen am eingeführten System, welche durch den Ent-

sorgungszweckverband Obwalden umgesetzt werden können. 
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2 AKTUELLE ABFALLWIRTSCHAFT 

2.1 Übersicht 

Entsorgungszweck-

verband Obwalden 

Die sieben Gemeinden des Kantons sind für die Lösung der Aufgaben der Abfall-

entsorgung im Entsorgungszweckverband Obwalden (EZV OW) zusammenge-

schlossen.  

Abfallanlagen Folgende Abfallanlagen und Deponien sind für den Kanton Obwalden relevant 

(Stand 2010): 

 

 
 

Angaben zu den Anlagen: siehe Kapitel 2.4. 
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2.2 Übersicht der Stoffflüsse 

Grundlagen Im Rahmen der Abfallplanung wurden Angaben zu den Abfallmengen für die relevan-

ten Fraktionen zusammengetragen. Die folgende Abbildung zeigt in der Übersicht die 

aktuellen Stoffflüsse der Abfallwirtschaft im Kanton Obwalden. Weitere Angaben zu 

den einzelnen Fraktionen sind im folgenden Kapitel zu finden. 

 

Stoffflüsse 2009 Abfallwirtschaft Kanton Obwalden 

 

 

Grundlagedaten und Angaben zu den Datenquellen: siehe Anhang 1. 

Bei den Mengenangaben für die Bauabfälle und deren Fraktionen handelt es sich teilweise um Schätzungen 

oder Mittelwerte der vergangenen Jahre. 
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2.3 Abfallmengen und Verwertungswege 

2.3.1 Siedlungsabfälle 

a Mengenentwicklung brennbare Abfälle (Kehricht + Sperrgut kommunale Sammlung) und kommu-

nale Separatsammlungen 

 

 

Abnahme der Menge 

brennbarer Abfälle mit 

der Einführung der 

Sackgebühr 2007 um 

rund 40% 

Gleichzeitig Zunahme 

der Recyclingquote 

von 27% auf 56% 

Recyclingquote: Anteil 

der separat gesammel-

ten Abfälle an der 

gesamten Siedlungs-

abfallmenge 

Summe Separatsamm-

lungen: ohne "weitere 

biogene Abfälle" 

13'507

7'909 7'394 7'288
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7'775 8'751 9'126
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 Mit berücksichtigt sind die Mengen an brennbaren Abfällen aus Industrie-, Gewerbe- 

und Dienstleistungsbetrieben, welche direkt bei KVAs angeliefert werden. 

Brennbare Bauabfälle aus der Sortierung oder in Monomulden werden ebenfalls 

direkt an KVAs angeliefert (in den obenstehenden Zahlen nicht enthalten). 

 

 

 

 

Die pro Kopf-Mengen 

2009 liegen in allen 

Fraktionen über dem 

schweizerischen 

Durchschnitt. 

 

 

Grüngut: nur Menge 

kommunale Sammlung 
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Grüngut Die gesammelte Menge an Grüngut verdreifachte sich seit 2006 aufgrund der 

Schliessung der Grüngutdeponien und der Einführung der Kehrichtsackgebühr. Die 
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Sammelmenge 2009 der kommunalen Sammlung betrug rund 3'430 t (95 kg pro 

Einwohner).  
 

Nicht enthalten sind darin die Grüngutmengen aus öffentlichen Diensten (rund 

1'000 t/a), aus Gewerbe und Gartenbau (rund 1'100 t/a) sowie die Küchen- und 

Speiseabfälle aus der Gastronomie (ca. 1‘500 t/a). 

b Sammlung und Verwertung der brennbaren Abfälle 

Kehrichtabfuhr Die kommunale Kehrichtabfuhr wird vom EZV OW ausgeführt. 

Die Entsorgung der brennbaren Abfälle ist bis Ende 2015 ver-

traglich mit der KVA Oftringen (ERZO) sichergestellt. Für eine 

Teilmenge besteht auch eine Liefervereinbarung mit der KVA 

Luzern (REAL). Der EZV OW wird sich an der neuen KVA Re-

nergia in Perlen beteiligen und gewährleistet so die langfristige 

Entsorgungssicherheit. 

 

c Sammlung und Verwertung der Wertstoffe 

Grünabfälle Bringsystem: in stationären Containern je Gemeindesammelstelle 

 Transport: mit LKW in die Verwertung nach: 

Weiherhus Kompost AG in Blatten (Malters LU) 

Lops GmbH in Stans 

ERZ Lauimatte in Brienz 

Naturaenergie AG in Kägiswil (ab 2011) 

 Verwertung 100% Kompost oder in Vergärungsanlage 

Glas Bringsystem: 100% farbengetrennt mit vor Ort entleerbaren Containern 

 Transport: mit LKW nach Luzern, Umlad in Bahnwagen oder Grossfahrzeu-

ge 

 Verwertung 100% Neuglas 

Papier Bringsystem: Sammlung in zentralen Sammelstellen je Gemeinde,  

in Grosscontainern 

 Transport: mit LKW zur Perlen Papier AG 

 Verwertung 100% Verwertung zur Herstellung von Papier 

Karton Bringsystem: Sammlung in zentralen Sammelstellen je Gemeinde;  

Gross-Presscontainer 

 Transport: mit LKW nach Umschlagplatz und Verwertungsanlage 

 Verwertung 100% Verwertung zur Herstellung von Neukarton 

Metalle Bringsystem: Sammlung mit Grosscontainern an Sammelstellen 

 Transport: mit LKW zur Metallverwertung 

 Verwertung 100% als Rohstoff eingesetzt 

 

d Kommentar 

Entsorgungssicherheit Die Entsorgungssicherheit für die Siedlungsabfälle ist gewährleistet. 

Zielerreichung Die Ziele der schweizerischen Abfallwirtschaft (Kapitel 1.3) werden erreicht. Bei den 

Siedlungsabfällen liegt die Recyclingquote im schweizerischen Mittel.  

 

 
KVA Oftringen 

 
KVA Luzern 
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2.3.2 Bauabfälle 

Fraktionen Die Bauabfälle bestehen aus folgende Fraktionen: 

 unverschmutztes Aushub-, Ausbruch- und Abraummaterial 

 mineralische Bauabfälle ("Bauschutt"): Steine sowie gesteinsähnlichen Materia-

lien wie Asphalt, Backstein, Beton, Gips, Kalksandstein, Keramik und Ziegel 

 gemischte, brennbare Bauabfälle wie Holz, Papier, Karton und Kunststoff 

 andere Bauabfälle ("Bausperrgut"): verschiedene Stoffe wie Altholz, Metalle, 

Kunststoffe sowie mineralische Anteile 

 belastetes Aushubmaterial (mit Inertstoff- oder Reaktorqualität) 
 

 Die Bauabfallmengen im Kanton Obwalden betrugen 2009 ungefähr wie folgt: 
 

ca. jährliche Mengen aktuell

Reaktormaterial 734 t 21 kg/Einw.

Inertstoffe (Festmass) 12'000 t 336 kg/Einw.

unverschmutztes Aushubmaterial (Festmass) 150'000 m3 4'200 m3/Einw.

300'000 t 8'400 kg/Einw.

Bauschuttfraktionen mineralisch verwertbar 14'000 t 392 kg/Einw.

Brennbare Abfälle / Bausperrgut 2'000 t 56 kg/Einw.

Altholz 6'000 t 168 kg/Einw.
 

Grundlagen / Angaben zu den Datenquellen: siehe Anhang 1. Es handelt sich zum Teil um Schätzungen. 

Organisation,  

Entsorgungswege 

Die Entsorgung und Verwertung der Bauabfälle ist privatwirtschaftlich organisiert. 

Bauabfälle aus dem Kanton können auch in ausserkantonalen Anlagen entsorgt 

werden. 

Im Kanton Obwalden gibt es zwei Entsorgungsunternehmen, welche Bauabfälle sor-

tieren und verwerten (siehe Kapitel 2.4.4). 

Deponien für Inertstoffe und unverschmutztes Aushubmaterial: siehe Kapitel 2.4.2. 

Kantonale Vorgaben Die kantonale Grundlage für das Vorgehen beim Umgang mit Bauabfällen ist das 

Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" der Zentralschweizer Umweltschutzdirektio-

nen [8].  

Entsorgungs-

kapazitäten 

Kommentar 

Es sind ausreichende Entsorgungskapazitäten für Bauabfälle und Altholz vorhanden. 

 

Defizite bestehen bei der Überwachung und Kontrolle der Abfallströme aus den Bau-

stellen. Es besteht wohl eine Deklarationspflicht gegenüber der Gemeinde, aktuell 

gelangen keine Informationen über die Kontrolltätigkeit der Gemeinden an die kanto-

nale Fachstelle. Eine Aufsicht ist somit derzeit nicht möglich. Somit liegen auch keine 

zuverlässigen Daten über die Abfallströme vor. 
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2.3.3 Klärschlamm 

 Im Kanton Obwalden bestehen drei zentrale Kläranlagen: Sarneraatal, Melchtal und 

Engelberg. 

Klärschlamm  

entwässert (t/a) 

 

Die jährlichen Klärschlammmengen (Tonnen entwässerter Schlamm) der vergange-

nen Jahre betragen: 
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Entsorgungs-

kapazitäten 

Der entwässerte Klärschlamm wird in der Schlammverbrennungsanlage (SVA) des 

REAL auf der ARA Region Luzern entsorgt. 

Die SVA weist eine ausreichende Kapazität aus, um den Klärschlamm aus dem Kan-

ton Obwalden zu behandeln. 

Es besteht ein Abnahmevertrag bis Ende 2019. Für die Zeit danach muss eine neue 

vertragliche Sicherstellung der Klärschlammentsorgung bei REAL erfolgen. 

Kommentar 

 

Beim Klärschlamm ist keine relevante Mengenänderung zu erwarten. Der Entsor-

gungsweg ist gesichert. Auch für die Jahre danach sind keine Probleme zu erwarten, 

da die SVA der ARA Region Luzern bestehen bleiben wird. 

 

 

2.3.4 Industrie- und Gewerbeabfälle 

Organisation,  

Entsorgungswege 

Siedlungsabfälle aus Industrie- und Gewerbebetrieben werden teilweise nicht über 

die kommunale Abfuhr, sondern in Eigenregie via lokale Sortieranlagen oder direkt in 

eine KVA entsorgt. Es sind keine genauen Angaben über die entsprechenden Men-

gen verfügbar. Der Umfang dieser Abfälle ist allerdings im Vergleich zu den Sied-

lungsabfällen aus der kommunalen Sammlung gering, so dass diese Mengen für die 

Abfallplanung nicht relevant sind. 
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2.3.5 Übrige Abfälle 

a Gifte, Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle (ak-Abfälle) 

Gift- und Sonderabfäl-

le aus Haushalten 

Die Gift- und Sonderabfälle aus Haushalten werden anlässlich von Sammeltagen 

entgegengenommen. Eine Abgabe ist auch bei der ARA Sarneraatal und im Entsor-

gungshof Wyden in Engelberg möglich. 

Die gesammelten Mengen betragen jährlich rund 8.5 t oder 0.25 kg pro Einwohner. 

Sonderabfälle aus 

Industrie und Gewerbe 

Sonderabfälle aus Industrie und Gewerbe sind in Eigenregie durch die Betriebe zu 

entsorgen. Die Überwachung dieser Abfallströme ist durch die Verordnung über den 

Verkehr mit Abfällen (VeVA) geregelt. 

andere kontrollpflich-

tige Abfälle 

Andere kontrollpflichtige Abfälle wie Altreifen, elektronische Geräte oder Altholz wer-

den bei den Abgabestellen (private Entsorgungsunternehmen) über das Informatik-

programm VeVA-Online erfasst und können somit seitens der kantonalen Fachstelle 

überwacht werden. 

Entsorgungs-

kapazitäten 

Die Entsorgung von Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen ist mit 

der bestehenden Organisation gewährleistet und kann mit VeVA-Online ausreichend 

überwacht werden. 

b Abfälle aus dem öffentlichen Strassenunterhalt (Wischgut und Strassensammlerschlämme) 

Organisation Wischgut und Strassensammlerschlämme werden von privaten Unternehmen be-

handelt und entsorgt. 

 

Entsorgungskapazitä-

ten und Fazit 

Die Entsorgungskapazitäten sind aufgrund der vorhandenen privaten Entsorgungs-

unternehmen für Strassensammlerschlämmen und Wischgut gesichert. Die Einhal-

tung der gesetzlichen Auflagen wird bei den Strassensammlerschlämmen mit den 

VeVA- und Betriebsbewilligungen der Entsorgungsunternehmen und den Kontrollen 

gemäss VeVA sichergestellt. Beim Wischgut besteht gegenüber den Gemeinden 

noch Informationsbedarf. 

 

c Tierische Nebenprodukte, Speise- und Küchenabfälle als Tierfutter 

Organisation 

 

Für die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte ist das Laboratorium der Urkanto-

ne zuständig.  

Bei der Sammlung und Verwertung von Speise- und Küchenabfällen wird es voraus-

sichtlich auf 1. Juli 2011 eine entscheidende Änderung der Verordnung über die Ent-

sorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP) geben. Ab diesem Datum ist das 

Verwerten von Speise- und Küchenabfällen zu Tierfutter (vor allem Schweinefutter) 

nicht mehr zulässig. Das Laboratorium der Urkantone hat die betroffenen Betriebe 

informiert.  

Entsorgungs-

kapazitäten 

Die anfallenden Speise- und Küchenabfälle werden künftig in Biogasanlagen (z.B. 

der Naturaenergie AG in Kägiswil) verwertet werden. In benachbarten Kantonen sind 

zudem Anlagen mit freien Kapazitäten vorhanden. 
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2.4 Bestehende Entsorgungsanlagen 

siehe auch Abbildung auf Seite 8 

2.4.1 Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) 

aktuell Der Kehricht aus dem Kanton Obwalden wird in den ausserkantonalen Anlagen KVA 

Oftringen (ERZO) und KVA Luzern (REAL) entsorgt. 

künftig Der EZV OW wird Mitglied der Trägerschaft für die geplante neue Anlage in Perlen 

(Renergia) sein. Ab ca. 2015 wird der gesamte brennbare Abfall aus dem Kanton in 

dieser Anlage thermisch verwertet werden. 

 

2.4.2 Deponien 

a Reaktor-, Reststoffdeponien 

Reaktor- und Rest-

stoffdeponien 

Im Kanton Obwalden gibt es keine Reaktor- und Reststoffdeponien. Es sind auch 

aus Gründen der ungünstigen geologischen Standorte und des geringen Materialan-

falles keine geplant.  

Reaktormaterial kann in der nahegelegenen Deponie Cholwald oder ausserkantonal 

entsorgt werden. 

Fazit Es besteht in der Deponie Cholwald oder in ausserkantonalen Deponien ausreichend 

Deponievolumen für die anfallenden geringen Mengen an Reaktorstoffen im Kanton. 

b Deponien für Inertstoffe und unverschmutztes Aushubmaterial 

Bewilligte Deponien Zurzeit sind im Kanton folgende  Inertstoffdeponien und  Deponien für unverschmutz-

tes Aushubmaterial in Betrieb oder bewilligt (siehe auch Abbildung im Kapitel 2.1): 

 

Gemeinde Name Typ 

Kerns Untere Rüti Inertstoffdeponie 

Sarnen 
Stuechferich 

(in Bearbeitung) 

Inertstoffe und  

unverschmutztes Aushubmaterial 

Lungern Mutzenloch Süd Inertstoffdeponie 

Kerns Underhus unverschmutztes Aushubmaterial 

Engelberg Rapperschwändi unverschmutztes Aushubmaterial 

 

abgelagerte Mengen Pro Jahr werden aktuell rund 6'000 m
3
 Inertstoffe und rund 150'000 m

3
 unver-

schmutztes Aushubmaterial abgelagert (Angaben in Kubikmeter "fest"). 

Volumen Das Volumen zur Deponierung von unverschmutztem Aushub der in Betrieb stehen-

den oder bereits bewilligten Deponien beträgt ca. 650'000 m³, das für Inertstoffe ca. 

110'000 m³. 
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2.4.3 Vergärungsanlage 

 In Kägiswil wird von einem privaten Unternehmen (Naturaenergie AG) eine landwirt-

schaftliche Vergärungsanlage erstellt, die ab 2011 auch Grüngut aus dem Kanton 

Obwalden verarbeiten wird. Es ist vorgesehen, bis zu 3'600 t nicht-landwirtschaftliche 

Substrate entgegenzunehmen, wovon ein grosser Anteil aus der kommunalen Grün-

gutsammlung stammen wird. 

 

2.4.4 Entsorgungsunternehmen 

 Es bestehen aktuell zwei private Entsorgungsunternehmen, die Abfälle entgegen-

nehmen (siehe Abbildung im Kapitel 2.1). Nebst den Bauabfällen werden teilweise 

auch Separatabfälle entgegengenommen, wie Sperrgut, Altholz, Elektro-Geräte oder 

Sonderabfälle und weitere. 

 

2.5 Finanzierung und Gebührensysteme 

Gebührensystem Der EZV OW hat 2005 zusammen mit den Verbandsgemeinden für den Kehricht aus 

der kommunalen Sammlung (ohne Sperrgut) verursachergerechte Gebühren nach 

Art und Menge eingeführt. Die Grundgebühren sind entsprechend den Leistungen 

der Gemeinden unterschiedlich. Die Gebühren für Sperrgut sind nicht einheitlich 

geregelt. Teilweise sind sie in den Grundgebühren enthalten, teilweise werden sepa-

rate, mengenabhängige Gebühren erhoben. 

Kostendeckungsgrad 

der Entsorgung 

Die Aufwendungen des Verbands für Sammlung, Transport und Verwertung der 

Siedlungsabfälle werden vollständig über Verursachergebühren und diejenigen der 

Gemeinden über die Grundgebühren gedeckt. 

Fazit Bezüglich des Finanzierungsmodells der Abfallentsorgung besteht mit Ausnahme 

des Sperrguts kein Handlungsbedarf. Für das Sperrgut sollte die Einführung einer 

mengen- oder gewichtsabhängigen Gebühr geprüft werden. 

 

2.6 Information und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination 

Entsorgungszweck-

verband Obwalden 

 

Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten in Zusammenhang mit der Sammlung 

und Entsorgung von Siedlungsabfällen werden hauptsächlich durch den EZV OW 

wahrgenommen. 

Zentralschweizer 

Umweltschutzdirektio-

nen 

Allgemeingültige Merkblätter im Bauabfall- (Gewerbe) und in weiteren Bereichen 

werden gemeinsam mit den Zentralschweizer Umweltschutzdirektionen (ZUDK) er-

arbeitet. 

kantonale Fachstelle Aufgaben der kantonalen Fachstelle (Amt für Landwirtschaft und Umwelt ALU) sind: 

Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung, Erarbeitung der Abfallplanung und des Ab-

fallverzeichnisses, allgemeine Aufsichtspflicht im Abfallbereich, Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeiten bei der Entsorgung von Sonder- und anderen kontrollpflichti-

gen Abfällen sowie im Bereich von Inertstoffdeponien, Koordination mit anderen Kan-

tonen (insbesondere Zentralschweiz und Aargau). 
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3 KÜNFTIGE ABFALLWIRTSCHAFT UND MASSNAHMEN 

3.1 Zielsetzungen und Grundsätze  

Die Gestaltung und Grundsätze der zukünftigen Abfallwirtschaft  des Kantons Obwalden basieren auf fol-

genden vier allgemeinen Zielsetzungen: 

 

Ziel 1  
Ressourcen schonen, 
Ressourcen nutzen  
 

Nicht erneuerbare Res-

sourcen werden durch 

erneuerbare ersetzt. 

Erneuerbare Ressourcen 

werden nachhaltig ge-

nutzt.  

 

Abfälle werden, soweit 

ökologisch und ökono-

misch sinnvoll und tech-

nisch möglich, zu Sekun-

därrohstoffen.  

 

Bemerkung: 

Die Abfallwirtschaft ist 

allein nicht in der Lage, 

dieses Ziel zu erreichen. 

Es muss für die Volkswirt-

schaft als Ganzes Gültig-

keit haben.  

 Ziel 2  
Ökoeffizienz  
und Energieeffizienz  
 

Ökoeffizienz: 

Der ökologische Nutzen 

einer Handlung oder einer 

Massnahme ist grundsätz-

lich grösser als die ökolo-

gischen Kosten.  

 

Energieeffizienz: 

Die Prozesse der Abfall-

wirtschaft sind energetisch 

optimiert.  

 

Energienutzung: 

Die im Abfall enthaltene 

Energiemenge wird soweit 

wie möglich in nutzbare 

Energie umgewandelt.  

 

 Ziel 3  
Optimierte  
Entsorgungssicherheit  

 

Entsorgungssicherheit ist 

gegeben, wenn die Abfälle 

innert nützlicher Frist 

umweltgerecht entsorgt 

werden können.  

 

Logistik und Infrastruktur 

der Entsorgung werden 

laufend optimiert, die 

Anlagekapazitäten sind 

nahe am effektiven Be-

darf. Abweichungen sind 

zu definieren. Günstige 

Rahmenbedingungen am 

Markt fördern die Nach-

frage nach Sekundärroh-

stoffen.  

 

Entsorgungssicherheit 

bzw. -kapazitäten sind für 

die relevanten Entsor-

gungswege und Behand-

lungsarten zu definieren.  

 Ziel 4  
Schutz von Umwelt  
und Bevölkerung  
 

Umwelt und Bevölkerung 

sollen vor negativ wirken-

den Stoffen und Prozes-

sen der Abfallwirtschaft 

geschützt werden. Insbe-

sondere sind die Lebens-

grundlagen vor Schadstof-

fen zu schützen.  

 

Es fallen nur noch ver-

wertbare und/oder endla-

gerfähige Stoffe an, die 

ohne Schaden in die 

Umwelt abgegeben wer-

den können.  

 

Die Ziele für die Abfall- 

und Ressourcenwirtschaft 

im Kanton weisen eine 

hohe Übereinstimmung 

mit denjenigen des Bun-

des auf. 

 

 

 

3.2 Organisation und Aufgabenteilung 

Organisationsstruktur Die Aufgabenteilung zwischen kantonalen, kommunalen und privaten Stellen funktio-

niert gut. Um die Ziele der Abfallplanung zu erreichen, ist keine grundsätzliche Ände-

rung der Organisationsstruktur notwendig. 
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3.3 Siedlungsabfälle: Brennbare Abfälle 

3.3.1 Mengenentwicklung und Entsorgungsweg 

Fraktionen Die brennbaren Siedlungsabfälle bestehen aus folgenden Fraktionen: 

 Kehricht / Sperrgut aus Haushaltungen 

 Brennbare Abfälle aus Industrie- / Gewerbe 

 Brennbare Bauabfälle / Bausperrgut 
 

Die Mengenentwicklung wird wie folgt prognostiziert: 

 

 

2007: Einführung der 

Sackgebühr 

 

Prognose: die Mengen 

an brennbaren Abfäl-

len wird entsprechend 

der erwarteten Sied-

lungsentwicklung und 

dem schweizerischen 

Trend bis 2020 um 

rund 10% zunehmen. 

 

Recyclingquote: Anteil 

der separat gesammel-

ten Abfälle an der 

gesamten Siedlungs-

abfallmenge. 0%
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Entsorgungsweg Die Entsorgungswege sind wie folgt: 

 Bis Ende 2015 KVA Oftringen (ERZO) und KVA Luzern (REAL) (vertraglich gesi-

chert). 

 Ab 2015 neue KVA der Renergia in Perlen (LU). 

 Die geplante Anlage in Perlen wird eine sehr hohe Energieeffizienz aufweisen. Die 

Emissionen in die Umwelt werden über die gesetzlichen Anforderungen hinaus ver-

mindert. Die Ziele 2 und 4 gemäss Kapitel 3.1 werden im Rahmen der gegebenen 

Strukturen somit bestmöglich erreicht werden. 

 

3.3.2 Beurteilung und Handlungsbedarf 

Entsorgungssicherheit Die Entsorgung der brennbaren Siedlungsabfälle ist gesichert (Vertrag mit der künfti-

gen Renergia AG, Anlage in Perlen (LU)). Es besteht im Rahmen der Abfallplanung 

somit kein weiterer Handlungsbedarf. 
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3.3.3 Brennbare Siedlungsabfälle: Massnahmen 

NR WAS WER  BIS WANN 

1 Prüfen einer einheitlichen, mengen- oder gewichtsabhängigen 

Gebühr für das Sperrgut. 

Gemeinden, 

EZV OW 

2012 

 

 

 

3.4 Siedlungsabfälle: Wertstoffe / Separatsammlungen 

3.4.1 Mengenentwicklung  

 

 

 

 

 

 

 

2007: Einführung der 

Sackgebühr 

 

 

 

Bis 2020 ist keine 

wesentliche Verände-

rung gegenüber dem 

Zustand 2009 zu er-

warten. 

Die Entwicklung der Mengen bei den Separatsammlungen wird wie folgt prognosti-

ziert: 
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3.4.2 Biogene Abfälle (Grüngut und Speiseabfälle) 

Mengenentwicklung 

Grüngut  

(nur kommunale 

Sammlung) 

Die Prognose der Grüngutmengen aus der kommunalen Sammlung lautet wie folgt: 
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In der Grafik nicht enthalten sind die Grüngutmengen aus öffentlichen Diensten (rund 

1'000 t/a), aus Gewerbe und Gartenbau (rund 1'100 t/a), sowie die Küchen- und 

Speiseabfälle aus der Gastronomie (ca. 1‘500 t/a). Die Mengen aus öffentlichen 

Diensten und Gartenbau werden teilweise auch auf kleineren Kompostierplätzen 

verarbeitet. 

In den kommenden Jahren werden die Grüngutmengen aus der kommunalen 

Sammlung wahrscheinlich entsprechend der prognostizierten Bevölkerungsentwick-

lung zunehmen. 

Entsorgungs-

kapazitäten Grüngut 

Die projektierte Vergärungsanlage der Naturaenergie AG in Kägiswil wird pro Jahr 

rund 3'000 t kommunales Grüngut verarbeiten können. Weitere Kapazität ist in aus-

serkantonalen Anlagen vorhanden (z.B. Weiherhus Kompost AG in Malters LU, Lops 

GmbH Stans, ERZ Lauimatte Brienz).  

Küchen- und Speise-

abfälle 

In der Schweiz besteht der Trend, die kommunale Grüngutsammlung auch auf Rüst-

abfälle und teilweise auf Speiseabfälle auszudehnen.  

Da ab Juli 2011 Küchen- und Speiseabfälle nicht mehr als Tierfutter verwertet wer-

den dürfen, werden diese Mengen in Biogasanlagen verwertet werden.  

Im Kanton Obwalden wird 2011 die Vergärungsanlage Naturaenergie AG in Kägiswil 

ihren Betrieb aufnehmen. Es ist vorgesehen, auch Küchen- und Speiseabfälle 

(590 t/a) entgegenzunehmen. Ausserkantonal sind weitere Kapazitäten vorhanden.  

 

3.4.3 Beurteilung und Handlungsbedarf 

biogene Abfälle Für Grüngut und Küchen/Speiseabfälle wird die Entsorgung innerhalb des Kantons-

gebiets zu einem grossen Anteil in der Anlage der Naturaenergie AG in Kägiswil oder 

auf kleineren Kompostierplätzen sichergestellt sein. Die darüber liegenden Mengen 

können wie bisher der Kompostierungsanlage Weiherhus im Malters LU oder an 

weitere ausserkantonale Anlagen geliefert werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die künftige Entsorgung der biogenen 

Abfälle im mehrheitlich privatwirtschaftlich organisierten Markt sichergestellt ist. 

weitere Fraktionen Für die Verwertung der weiteren Fraktionen Papier/Karton, Altglas, Metalle, Altöl 

bestehen ausreichende Kapazitäten. 

 

3.4.4 Wertstoffe/Separatsammlungen: Massnahmen 

NR WAS WER  BIS WANN 

2 Informations- und Vorbereitungsarbeiten für die Sammlung und 

Verwertung von Speiseabfällen. 

Laboratorium der 

Urkantone, 

ALU 

2011 

3 Zusammenarbeit der Gemeinde fördern. ALU, EZV OW 2011 
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3.5 Bauabfälle 

3.5.1 Mengenentwicklung und Entsorgungskapazitäten 

Mengenentwicklung Eine Prognose der künftigen Mengen an Bauabfällen ist kaum möglich, da bereits 

die aktuellen Angaben unsicher sind, und die künftigen Mengen zudem stark von der 

Baukonjunktur abhängig sind. Die ungefähren aktuellen Mengen sind in Kapitel 2.3.2 

aufgeführt. 

Entsorgungs-

kapazitäten 

Die Behandlungskapazität der innerkantonalen Sortieranlagen ist recht gross und es 

sind kaum Engpässe zu erwarten. Ebenso stehen erhebliche Deponievolumen zur 

Verfügung (siehe Kapitel 3.8). 

mineralisch  

verwertbaren Bau-

schuttfraktionen 

Die mineralisch verwertbaren Bauschuttfraktionen werden schon aus wirtschaftlichen 

Gründen möglichst weitgehend recycliert. Es ist nicht bekannt, ob dieser Anteil noch 

gesteigert werden könnte. 

Inertstoffe und  

unverschmutztes 

Aushubmaterial 

Für Inertstoffe stehen Deponien im Kantonsgebiet und ausserkantonale Deponien 

(z.B. Inertstoffdeponie Rotzloch) zur Verfügung. 

Unverschmutztes Aushubmaterial ist möglichst wieder zu verwerten. Überschüssiges 

Material soll in Deponien im Kantonsgebiet abgelagert werden.  

Angaben zu den geplanten Deponien: siehe Kapitel 3.8. 

 

3.5.2 Beurteilung und Handlungsbedarf 

Sicherstellung der 

Entsorgung 

Unverschmutztes Aushubmaterial, Inertstoffe: siehe Kapitel 3.8.  

Für die weiteren Fraktionen der Bauabfälle sind keine künftigen Engpässe bei den 

Entsorgungskapazitäten absehbar. 

Überwachung und 

Kontrolle 

Defizite bestehen bei der Überwachung und Kontrolle der Abfallströme aus den Bau-

stellen (siehe Kapitel 2.3.2). 

Hinweis zum Zentral-

schweizer Umwelt-

Baustelleninspektorat 

Die Zentralschweizer Umweltdirektionen (ZUDK) und die Zentralschweizerischen 

Baumeisterverbände (ZBV) haben mit der Schaffung des Zentralschweizerischen 

Umwelt-Baustelleninspektorats (ZUBI) ein Dienstleistungsangebot für die Gemein-

den geschaffen, damit diese ihre Kontrollaufgaben im Umweltbereich auf Baustellen 

auslagern können.  

 

3.5.3 Bauabfälle: Massnahmen 

NR WAS WER  BIS WANN 

4 Verbesserung der Überwachung und Kontrolle der Abfallströme 

aus Baustellen. 

ALU 2012 

5 Erstellung Entsorgungskonzept bei Bauprojekten mit mehr als 

500 m
3
 Rückbau- oder Aushubmaterial. 

ALU 2012 
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3.6 Klärschlamm 

3.6.1 Mengenentwicklung 

 

 

 

 

 

 

Ab 2010 Abnahme der 

Mengen wegen neuer 

Schlammentwässe-

rung auf der ARA 

Sarneraatal 
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Die Klärschlammmenge ist in erster Linie abhängig von der Bevölkerungszahl. Es 

sind somit keine wesentlichen Mengenänderungen zu erwarten. 

 

Situation Schlamm-

verbrennungsanlage 

(SVA) REAL 

Für die Entsorgung des Klärschlamms besteht ein Vertrag mit REAL bis Ende 2019.  

Die Schlammverbrennungsanlage (SVA) des REAL auf der ARA Region Luzern 

muss in den nächsten Jahren erneuert werden. Die Sicherstellung des Entsorgungs-

weges ist somit abhängig von den Entscheiden des REAL. Aktuell kann davon aus-

gegangen werden, dass die SVA bestehen bleiben wird und somit auch langfristig 

entwässerter Klärschlamm aus dem Kanton Obwalden in dieser Anlage entsorgt 

werden kann. 

Sollte seitens REAL der Entsorgungsweg geändert werden, so dass der Klär-

schlamm getrocknet werden muss, müssten eigene Trocknungsanlagen erstellt oder 

vereinbart werden, dass der Klärschlamm zur Trocknung weiterhin an REAL geliefert 

werden kann.  

Handlungsbedarf Als Handlungsbedarf verbleibt die vertragliche Sicherstellung der Klärschlamment-

sorgung bei REAL für die Zeit nach 2019. 

 

3.6.2 Klärschlamm: Massnahmen 

NR WAS WER  BIS WANN 

6 Längerfristige vertragliche Sicherstellung der Klärschlammentsor-

gung bei REAL ab 2019. 

ARA-Betreiber 2015 

 

 

 

 

 

 



Kanton Obwalden: Abfallplanung 2011 bis 2020 23 

Abfallplanung_2011-2020.doc September 2011 Textor Engineering AG – Holinger AG 

3.7 Übrige Abfälle 

3.7.1 Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle 

Mengenentwicklung Die Mengen an Sonderabfällen werden sich in den kommenden Jahren kaum we-

sentlich ändern. Für die Mengen an anderen kontrollpflichtigen Abfällen wie Altreifen, 

elektronische Geräte oder Altholz ist keine Prognose möglich.  

Beurteilung und Hand-

lungsbedarf 

Die bestehende Organisation und die Entsorgungswege können auch künftig beibe-

halten werden. Es besteht kein Handlungsbedarf. 

 

3.7.2 Abfälle aus den öffentlichen Strassenunterhalt (Wischgut und Strassensammler-

schlämme) 

Beurteilung und Hand-

lungsbedarf 

Es besteht bezüglich der Entsorgungsunternehmen kein Handlungsbedarf. Bei den 

Strassensammlerschlämmen wird mittels Kontrollen der VeVA-Begleitscheine si-

chergestellt, dass die Entsorgung richtig erfolgt. Beim Wischgut besteht gegenüber 

den Gemeinden noch Informationsbedarf. 

 

3.7.3 Tierische Nebenprodukte, Speiseabfälle 

 Speiseabfälle: siehe Kapitel 3.4.2  

Das Laboratorium der Urkantone ist verantwortlich für die Umsetzung des Verfütte-

rungsverbots von Speiseabfällen ab 1. Juli 2011 und die korrekte Entsorgung dieser 

Abfälle ab diesem Zeitpunkt. 

 

3.7.4 Übrige Abfälle, Massnahmen 

NR WAS WER  BIS WANN 

7 Wischgut der Gemeinden: Mit geeigneten Informationsmitteln soll 

der Kanton die Gemeinden informieren und Kontrollen durchführen. 

Kontrolle der Entsorgung der Strassensammlerschlämme. 

ALU OW Ende 

2011 
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3.8 Deponien für Inertstoffe und unverschmutztes Aushubmaterial 

3.8.1 Ausgangszustand 

bestehende Deponien Ausgangszustand bestehende Deponien: siehe Kapitel 2.4.2b.  

Zurzeit sind im Kanton zwei Inertstoffdeponien, zwei Inertstoffdeponien für unver-

schmutztes Aushubmaterial und eine Inertstoffdeponie für Inertstoffe mit einem 

Kompartiment für unverschmutztes Aushubmaterial in Betrieb (siehe auch Abbildung 

im Kapitel 2.1). 

 

3.8.2 Deponieplanung 

Richtplanung 

 

In der kantonalen Richtplanung (Kapitel 1.6) werden die Grundsätze für die Sicher-

stellung der Standorte für Inertstoffdeponien festgelegt. 

Kantonales Deponie-

konzept 

Im kantonalen Abbau- und Deponiekonzept aus dem Jahr 2005 [9] werden mögliche 

Standorte für Inertstoff- und Aushubdeponien ausgewiesen. Aktuell wird teilweise ein 

neuerer Planungsstand verwendet.  

erwartete Jahresmen-

gen 

In den nächsten zehn Jahren werden aufgrund von Grossprojekten ca. 800‘000 m³ 

unverschmutzter Aushub anfallen. Es sind dies ca. 400‘000 m³ aus Hochwasser-

schutz-Projekten und ca. 400‘000 m³ aus Nationalstrassen-Projekten. Aufgrund der 

normalen Bautätigkeiten werden zudem 1.0 Mio. m³ erwartet. Dies entspricht einem 

Gesamtvolumen von 1.8 Mio. m³ (fest) für die nächsten 10 Jahre.   

Bei den Inertstoffen wird ein gleichbleibender Anfall von ca. 6‘000 m³ (fest) pro Jahr 

erwartet. Dies entspricht der durchschnittlichen Menge der letzten zehn Jahre. 

geplante Deponien Folgende Deponiestandorte sind in Planung: 
 

Gemeinde Name Typ 

Kerns Hinterflue 
Inertstoffe und 

unverschmutzes Aushubmaterial 

Lungern 
Mutzenloch Süd  

(Erweiterung) 

Inertstoffe und  

unverschmutzes Aushubmaterial  

  

Deponie Hinterflue Die Deponie Hinterflue, Kerns, ist als Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial 

mit einem Inertstoffkompartiment vorgesehen. Sobald eine der zurzeit betriebenen 

Deponien im Sarneraatal abgeschlossen ist, kann die Deponie Hinterflue realisiert 

werden. 

Mutzenloch Süd Die projektierte Erweiterung der Deponie Mutzenloch Süd liegt in einer geplanten 

Materialabbaustelle. Bevor Material abgelagert werden kann, muss ein Abbau statt-

gefunden haben. Der zeitliche Ablauf und das anfallende Abbauvolumen sind nicht 

genau bekannt. Die Deponie Mutzenloch Süd wird nur betreffend Inertstoffe eine 

Deponie nach TVA sein. Im Übrigen handelt es sich um eine Wiederauffüllung des 

Abbaustandorts. 
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Lage der geplanten 

Deponiestandorte 

 

 

Reservevolumen Das Volumen der bereits bewilligten Standorte zur Ablagerung von unverschmutztem 

Aushubmaterial beträgt ca. 650'000 m³, jenes für Inertstoffe ca. 110'000 m³.  

Das Volumen der geplanten Standorte zur Ablagerung von unverschmutztem Aus-

hubmaterial beträgt 1.1 Mio. m³, jenes für Inertstoffe  mindestens 140'000 m³. 

Fazit Mit den bewilligten und geplanten Aushub- und Inerstoffdeponien im Sarneraatal wird 

die Ablagerung von unverschmutztem Aushub für ca. 10 Jahre und diejenige für 

Inertstoffe für mindestens 30 Jahre sichergestellt.  

Für die Gemeinde Engelberg besteht bereits eine Aushubdeponie (Rapperschwändi). 

Diese reicht für die Deponierung von unverschmutztem Aushub für die nächsten drei 

bis fünf Jahre aus. Ein weiterer Deponiestandort ist im Abbau- und Deponiekonzept 

[9] und in der kantonalen Richtplanung ausgewiesen. 

Unverschmutztes Aushubmaterial kann auch in die ausserkantonale Aushubverwer-

tungsstelle Ennerberg (NW) verbracht werden. Im Gegenzug soll bei ausreichender 

Kapazität die Ablagerung von unverschmutztem Aushub aus dem Kanton Nidwalden 

auf einer Deponie in Obwalden grundsätzlich ermöglicht werden. 

Für die Deponierung von Inertstoffen steht auch die Deponie Rotzloch (NW) zur Ver-

fügung. 

Der Bedarf an Deponievolumen ist somit sichergestellt. 

Massnahmen 
 

NR WAS WER  BIS WANN 

8 Planerische Sicherstellung der geplanten Deponiestandorte. BRD ab 2011 
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4 ORGANISATION, DATENMANAGEMENT, CONTROLLING 

Grundsatz Die Abfallplanung ist im Rechtssinne eine behördenverbindliche Planung mit Voll-

zugs- und Informationsaufgaben. Eine effiziente Organisation soll gewährleisten, 

dass die Aufgaben und das Datenmanagement erledigt werden können. 

Controlling Die im USG, der TVA, der kantonalen Umweltschutzverordnung sowie in der vorlie-

genden Abfallplanung vorgesehenen Aufgaben und Massnahmen der kantonalen 

Behörden müssen vollzogen werden. Dies verlangt auch Kontrollen des Vollzugs. 

Grundsätze der  

Finanzierung 

Die Kosten der Abfallentsorgung müssen mit Gebühren vollständig gedeckt werden 

und gemäss Richtlinie für die Finanzierung der Abfallentsorgung folgenden Prinzipien 

entsprechen: 

  Verursacherprinzip (Art. 32a USG, Gebühren nach Art und Menge) 

  Kostendeckungsprinzip (Art. 32a USG) 

  Äquivalenzprinzip (Gebühren müssen in einem vernünftigem Verhältnis stehen 

zum Wert der Leistung) 

  Transparenz (Art. 32a Abs. 4 USG, die Berechnungsgrundlagen für die Festle-

gung der Gebühren müssen transparent und öffentlich zugänglich sein) 
 

Information Aus der Abfallplanung ergeben sich verschiedene Informationsaufgaben und  

-pflichten für das ALU und die weiteren Beteiligten. Die kantonalen Behörden sollen 

bei Bedarf die Regierung, Gemeinden, die Medien und die Bevölkerung über den 

Stand der Abfallentsorgung und über Änderungen informieren. 

Abfallstatistik Zu den Aufgaben der kantonalen Behörden gehört die Erstellung einer jährlichen 

Statistik der Abfallmengen. Der Bund ist zurzeit daran, mittels einer standardisierten 

Erfassung der Mengen-, Kosten, und Leistungsdaten die sehr unterschiedlichen Er-

hebungsarten zu vereinheitlichen.  

Das ALU legt zusammen mit dem EZV OW die Art der Erhebung der Abfalldaten des 

Verbandes fest. Das ALU legt zudem die Art der Datenerhebung der privaten Ent-

sorgungsunternehmen fest. Es wäre vorteilhaft, ein EDV-gestütztes Tool zu verwen-

den. 

Erfolgskontrolle  Die Erfolgskontrolle der Massnahmen gemäss der vorliegenden Abfallplanung wer-

den künftig alle 2 Jahre durchgeführt. 

 

 

Massnahmen 

 

NR WAS WER  BIS WANN 

9 Festlegen der Art der Datenerhebung für die Erstellung der Abfall-

statistiken (EZV OW, private Entsorgungsunternehmen) 

ALU  Ende 

2012 

10 Verwendung einer EDV-gestützten Datenbank prüfen. ALU 2012 

11 Durchführung einer Erfolgskontrolle aller Massnahmen  

(alle zwei Jahre). 

ALU laufend 

 

 



Kanton Obwalden: Abfallplanung 2011 bis 2020 27 

Abfallplanung_2011-2020.doc September 2011 Textor Engineering AG – Holinger AG 

5 LISTE ALLER MASSNAHMEN 

NR WAS WER  BIS WANN 

Brennbare Abfälle   

1 Prüfen einer einheitlichen, mengen- oder gewichtsabhängigen Ge-

bühr für das Sperrgut. 

Gemeinden, 

EZV OW 

2012 

Wertstoffe / Separatsammlungen   

2 Informations- und Vorbereitungsarbeiten für die Sammlung und 

Verwertung von Speiseabfällen. 

Laboratorium 

der Urkantone, 

ALU 

2011 

3 Zusammenarbeit der Gemeinde fördern. ALU, EZV OW 2011 

Bauabfälle   

4 Verbesserung der Überwachung und Kontrolle der Abfallströme 

aus Baustellen. 

ALU 2012 

5 Erstellung Entsorgungskonzept bei Bauprojekten mit mehr als 

500 m
3
 Rückbau- oder Aushubmaterial. 

ALU 2012 

Klärschlamm   

6 Längerfristige vertragliche Sicherstellung der Klärschlammentsor-

gung bei REAL ab 2019. 

ARA-Betreiber 2015 

Übrige Abfälle   

7 Wischgut der Gemeinden: Mit geeigneten Informationsmitteln soll 

der Kanton die Gemeinden informieren und Kontrollen durchführen.  

Kontrolle der Entsorgung der Strassensammlerschlämme. 

ALU OW Ende 

2011 

Deponieplanung   

8 Planerische Sicherstellung der geplanten Deponiestandorte. BRD ab 2011 

Organisation, Datenmanagement, Controlling   

9 Festlegen der Art der Datenerhebung für die Erstellung der Abfall-

statistiken (EZV OW, private Entsorgungsunternehmen) 

ALU  Ende 

2011 

10 Verwendung einer EDV gestützten Datenbank prüfen. ALU 2011 

11 Durchführung einer Erfolgskontrolle aller Massnahmen  

(alle zwei Jahre). 

ALU laufend 
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Abkürzungen 

ALU Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

BAFU Bundesamt für Umweltschutz 

EZV OW Entsorgungszweckverband Obwalden 

ERZ Entsorgungs- und Recycling Zentrum Lauimatte Brienz 

ERZO Entsorgung Region Zofingen 

KVA Kehrichtverbrennungsanlage 

REAL Recycling Entsorgung Abwasser Luzern 

t/a Tonnen pro Jahr 

TVA Technische Verordnung über Abfälle 

SVA Schlammverbrennungsanlage  

USG Umweltschutzgesetz, Bundesgesetz über den Umweltschutz 

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 

VTNP Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten 
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Anhang 1 

Grundlagedaten:  

Abfallmengen im Kanton Obwalden und Prognose 
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Abfallmengen im Kanton Obwalden und Prognose 
Prognose Prognose 

2000 2006 2007 2008 2009 2015 2020 

SIEDLUNGSABFÄLLE 

Brennbare Siedlungsabfälle t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

Kehricht/Sperrgut kommunale Sammlung 1) 13'507     7'909       7'394       7'288            7'700            8'100            

TOTAL brennbare Siedlungsabfälle 13'507     7'909       7'394       7'288            7'700            8'100            

Separatsammlungen t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

Grüngut  ( kommunale Sammlung ) 1) 1'181       2'407       3'034       3'430            3'600            3'800            
Weitere biogene Abfälle / Grüngut 12) 2'000       2'500       3'000       3'600            3'600            3'600            
Glas 1) 1'144       1'341       1'345       1'388            1'500            1'600            
Papier 1) 2'057       2'549       2'755       2'655            2'800            2'900            
Karton 1) 670          930          1'039       1'088            1'200            1'300            
Alu/Blechdosen 1) 30            59            61            66                70                70                 
Alteisen 1) -           379          354          357              380              400               
PET 1) -           109          163          141              150              160               

TOTAL Separatsammlungen 7'082       10'275     11'751     12'726          13'300          13'830          
TOTAL  ohne  " Weitere biogene Abfälle / Grüngut " 5'082       7'775       8'751       9'126            9'700            10'230          
Recyclingquote   ( ohne weit .  biogene Abfälle ) 27% 50% 54% 56% 56% 56% 

SUMME Siedlungsabfälle total 20'590     18'185     19'145     20'014          21'000          21'930          

2000 2006 2007 2008 2009 Prognose Prognose 2009 

BAUABFÄLLE Schätzung künftig pro Jahr 

t/a t/a t/a t/a t/a m3/a m3/a 

Reaktormaterial  10) 1'540 t 1'449 t 1'412 t 734 t 1'500 t 3'000 m3 

Inertstoffe  (Festmass) 7) 10'000 m3 12'000 t 12'000 t 6'000 m3 6'000 m3 

unverschmutztes Aushubmaterial  (Festmass) 7) 96'000 m3 300'000 t 360'000 t 180'000 m3 150'000 m3 

Bauschuttfraktionen  mineralisch verwertbar  2) 13'500 m3 14'000 t 14'000 t 9'000 m3 9'000 m3 

Brennbare Abfälle  /  Bausperrgut 2) 2'000 t 2'000 t 6'700 m3 

Altholz  2) 4'000 m3 6'000 t 6'000 t 12'000 m3 12'000 m3 

Total Bauabfälle 334'734 t 365'500 t 202'700 m3 

Prognose Prognose 
2000 2006 2007 2008 2009 2015 2020 

ÜBRIGE ABFÄLLE  t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

gesammelte Giftmengen 8) 2.2 8.1 8.4 6.4 8.6 

Klärschlamm entwässert 11) 2'811       3'079       2'833       2'652            1'954            2'110            

Bevölkerungszahl 9) 31'357 34'401 34'650 35'067 35'707 37'207 38'509 

Wachstum in % 1.62% 0.72% 1.20% 1.83% 0.7% /a 0.7% /a 

Quellenverzeichnis 

1 )   EZV OW  -  jährliche Abfallstatistik  ( inkl .  Sperrgut ) 
2) Angaben der Entsorgungsunternehmen 
3 )   Klärschlammlieferungen SVA Buholz 
4) Aargau und Zentralschweizer Kantone - Koordinierte Nutzung der Abfallanlagen (Buch) 
5) vom LdU, Brunnen gesammelte Giftmengen aus Obwaldner Haushaltungen (pdf) 
7) Angaben der kantonalen Fachstelle 
8) Vom LdU, Brunnen gesammelte Giftmengen aus obw. Haushaltungen, Daten OW (pdf) 
9) http://www.ow.ch/de/portrait/portraitstatistik/ (web) 
10) Jahresberichte Deponie Cholwald 
11) Angabe EZV OW 
12 )   Grüngutkonzept  2006 
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Anhang 2 

Glossar zum Thema "Abfall" 
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Glossar zum Thema "Abfall" 

Abfall, Abfälle 

Bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber oder die Inhaberin entledigt oder deren Entsorgung im öffentli-

chen Interesse geboten ist (vgl. Art. 7 Abs. 6 USG und BGE 123 II 359 E. 4).  

Abfallanlage 

Abfallanlagen sind Anlagen, in denen Abfälle entsorgt werden (Art. 30h USG). Die Entsorgung der Abfälle 

umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung 

und Behandlung (siehe auch Abfallbehandlung). Abfallanlagen sind z.B. Kehrichtverbrennungsanlagen, An-

lagen zur Verbrennung von Sonderabfällen, Sammel- und Sortierplätze für Bauabfälle, Abfallzwischenlager, 

Deponien und Kompostieranlagen.  

Abfallbehandlung 

Als Behandlung von Abfällen gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle 

(Art. 6 Abs. 6bis USG). Dem Behandeln gleichgestellt ist das Zwischenlagern; nicht als Behandeln gelten das 

Sammeln und Transportieren (Art. 7 Abs. 6bis USG, Art. 3 Abs. 3-6 TVA).  

Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beför-

derung, Zwischenlagerung und Behandlung (Art. 7 Abs. 6bis). Siehe auch Abfallbehandlung.  

Altholz 

Holz aus Gebäudeabbrüchen, Umbauten, Renovationen und aus Verpackungen sowie Holzmöbel. Altholz 

sowie Gemische von Altholz mit Holzbrennstoffen gelten nicht als Holzbrennstoffe.  

Andere kontrollpflichtige Abfälle 

Als "andere kontrollpflichtige Abfälle" werden jene Abfälle bezeichnet, die im Abfallverzeichnis (Anhang 1 der 

Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen [LVA] vom 18. Oktober 2005; SR 814.610.1) 

aufgeführt und in der Spalte Klassierung mit ak bezeichnet sind (z.B. problematische Holzabfälle, Altreifen, 

Altfahrzeuge). Andere kontrollpflichtige Abfälle sind Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung auf Grund 

ihrer Zusammensetzung, ihrer chemisch-physikalischen oder ihrer biologischen Eigenschaften auch im In-

landverkehr beschränkte besondere technische und organisatorische Massnahmen erfordert. Entsorgungs-

unternehmen, die Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle entgegennehmen, benötigen eine Be-

willigung der kantonalen Behörde. 

Bauabfälle, Bauabfall 

Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten auf Baustellen anfallen. Dazu gehören: verschmutzter und unver-

schmutzter Aushub; Abfälle, die ohne weitere Behandlung auf einer Inertstoffdeponie abgelagert werden dür-

fen (z.B. Bauschutt wie Betonabbruch, Mischabbruch, Strassenaufbruch); brennbare Abfälle wie Holz, Pa-

pier, Karton, Kunststoffe; andere Abfälle (z.B. nicht brennbares Bausperrgut, Sonderabfälle).  

Bausperrgut 

Unsortierte Bauabfälle, frei von Sonderabfällen und frei von Aushub. Bausperrgut darf unsortiert nicht auf 

Inertstoffdeponien abgelagert werden. Bausperrgut wird in der Regel manuell oder maschinell sortiert. Bau-

sperrgut kann folgende Fraktionen enthalten: Mineralische Fraktion (Entsorgung auf Inertstoffdeponie); Alt-

holz (Verbrennung in einer speziell ausgerüsteten Feuerungsanlage oder in einer Kehrichtverbrennungsanla-

ge); brennbare Materialien wie z.B. Papier/Karton, Kunststoffe (Entsorgung in einer Kehrichtverbrennungsan-

lage); Metalle (Entsorgung durch Altmetallhandel).  

Biogene Abfälle 

Unter dem Begriff „biogene Abfälle“ werden Abfälle verstanden, die bei der Produktion, der Pflege, der Ver-

arbeitung oder dem Konsum von pflanzlichen oder tierischen Produkten entstehen und biologisch abbaubar 

sind.  

Deponien 

Abfallanlagen, in denen Abfälle, die nicht oder nicht weiter verbrannt werden können, endgültig und kontrol-

liert abgelagert werden. Es sind nur drei Deponietypen zulässig: Inertstoffdeponien, Reststoffdeponien und 

Reaktordeponien, für die unterschiedliche technische Anforderungen gelten. Deponien bedürfen einer spe-

ziellen Deponie-Errichtungsbewilligung und einer Deponie-Betriebsbewilligung.  

Entsorgung 

Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beför-

derung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologi-

sche Veränderung der Abfälle.  
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Inertstoffdeponien 

Auf Inertstoffdeponien dürfen grundsätzlich folgende Abfälle abgelagert werden: Inertstoffe im Sinn von An-

hang 1 Ziffer 11 TVA, Bauabfälle im Sinn von Anhang 1 Ziffer 12 TVA, unverschmutztes Aushub- und Ab-

raummaterial. Welche Abfälle abgelagert werden dürfen, ergibt sich für jede Deponie aus der Betriebsbewilli-

gung. Im Kanton Graubünden wurden zahlreiche Inertstoffdeponien bewilligt, auf denen nur unverschmutztes 

Aushub- und Abraummaterial abgelagert werden darf.  

Inertstoffe 

Gesteinsähnliche, schadstoffarme Abfälle, die beim Auswaschen mit Wasser wenig Schadstoffe abgeben  

Kehricht 

Gemischte, brennbare Siedlungsabfälle.  

Klärschlamm 

Schlamm, der bei der Abwasserreinigung in den Absetzbecken zurückbleibt.  

KVA 

Kehrichtverbrennungsanlage.  

Reaktordeponien 

Deponien für Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung noch biologisch, chemisch oder physikalisch rea-

gieren. Für solche Deponien gelten strenge Vorschriften bezüglich Abdichtung, Entwässerung und Überwa-

chung.  

Restholz 

Holz aus der holzverarbeitenden Industrie und dem holzverarbeitenden Gewerbe sowie von Baustellen, so-

weit das Holz nicht druckimprägniert ist und keine Beschichtungen aus halogenorganischen Verbindungen 

enthält.  

Reststoffdeponien 

Reststoffdeponien sind bestimmt für schwermetallreiche Abfälle von bekannter Zusammensetzung und mit 

nur geringen organischen Anteilen, die weder Gase noch leicht wasserlösliche Stoffe abgeben können, wenn 

sie mit anderen Reststoffen, Wasser oder Luft in Kontakt kommen. Solche Abfälle sind z.B. verfestigte Filter-

aschen und Rauchgasrückstände aus Verbrennungsanlagen.  

Siedlungsabfälle, Siedlungsabfall 

Abfälle aus Haushalten wie z.B. Kehricht (gemischte brennbare Abfälle), Sperrgut, separat gesammelte Ab-

fälle wie Glas, Papier, Karton, Grünabfälle, Textilien und Sonderabfälle sowie gewisse Abfälle aus Gewerbe- 

und Industriebetrieben und zwar in erster Linie vermischte Abfälle, die in ihrer Zusammensetzung mit Haus-

haltabfällen vergleichbar sind.  

Sonderabfälle, Sonderabfall 

Sonderabfälle sind Abfälle, die im Abfallverzeichnis (Anhang 1 der Verordnung des UVEK über Listen zum 

Verkehr mit Abfällen [LVA] vom 18. Oktober 2005; SR 814.610.1) mit einem S bezeichnet sind. Sonderabfälle 

sind Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung auf Grund ihrer Zusammensetzung, ihrer chemisch-

physikalischen oder ihrer biologischen Eigenschaften auch im Inlandverkehr umfassende besondere techni-

sche und organisatorische Massnahmen erfordert. Entsorgungsunternehmen, die Sonderabfälle oder andere 

kontrollpflichtige Abfälle entgegennehmen, müssen über eine Bewilligung der kantonalen Behörde verfügen.  

Strassensammlerschlämme 

Die befestigten Verkehrsflächen (Strassen, Plätze, Parkplätze) werden in der Schweiz zu einem grossen Teil 

über Kanalisationen entwässert. Damit möglichst wenig Feststoffe in die Kanalisation gelangen, wird das 

Strassenabwasser zuerst in einen Schacht eingeleitet. Dort sammeln sich die Feststoffe. Diese Schlamm-

sammler-Schächte müssen regelmässig geleert werden. Das aus den Schächten abgesaugte Material wird 

als Strassensammlerschlamm bezeichnet. Strassensammlerschlämme bestehen zur Hauptsache aus Was-

ser, Sand, Kies, Fein- und Feinstschlamm und organischen Substanzen (Laub, Hundekot, andere Abfälle). 

Aufgrund ihrer Schadstoffbelastung (v.a. durch Schwermetalle) sind Strassensammlerschlämme Sonderab-

fälle.  

Strassenwischgut 

Strassenwischgut ist ein Abfall aus dem Strassenunterhalt. Es fällt bei der mechanischen Reinigung von 

Strassen und Plätzen durch Wischen oder Kehren an. Strassenwischgut ist zeitweise erheblich belastet 

durch Schadstoffe (Schwermetalle) und besteht zu einem grossen Teil aus brennbarem Material (Papier, 

Laub).  


